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Das Landgericht Hamburg hat einem Urheber, der sich in seinem Urheberrecht
verletzt fühlte, einen Auskunftsanspruch gegen einen Internetanbieter gemäß §
101a Urheberrechtsgesetz (UrhG) zugestanden.

Die Antragstellerin ist ein Unternehmen der Tonträgerindustrie und macht
geltend, auf dem Server des Antragsgegners würden rechtswidrig Tonaufnahmen
zum Herunterladen angeboten. Der Antragsgegner ist ein Internetanbieter. Die
Antragstellerin begehrt Auskunft über die Personalien eines Kunden des
Antragsgegners, der diesen FTP-Server betreibt und die für die Inhalte
erforderlichen Speicher- und Rechnerkapazitäten bereitstellt. Der FTP-Server ist
über einen vom Antragsgegner zur Verfügung gestellten Zugang mit dem Internet
verbunden, wird aber nicht vom Antragsgegner, sondern allein von dessen
Kunden betrieben. Der Antragsgegner hat keinen administrativen Zugriff auf die
streitgegenständlichen Inhalte; die Speicherung (sog. Upload) der gerügten
Inhalte erfolgte nicht unter seiner Mithilfe. Er kann jedoch aufgrund der
Benutzerkennung, mit der sich der Kunde bei ihm einwählen muss, dessen
Identität feststellen.

Das Gericht entschied, dass § 101a UrhG nach seinem eindeutigen Wortlaut
keinen Anspruch auf Preisgabe der InforHerunterladen über das Internet sei eine
öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des § 19a UrhG und nicht eine
Vervielfältigung oder Verbreitung im Sinne der §§ 16, 17 UrhG.

Allerdings hat die Antragstellerin dennoch einen Anspruch auf Preisgabe der
Informationen. Es bestehe nämlich eine planwidrige Regelungslücke, welche
durch die analoge Anwendung von § 101a UrhG zu schließen sei. Der Gesetzgeber
habe keinen bewussten Ausschluss der Drittauskunftsansprüche beabsichtigt.
Darüber hinaus spreche der Zweck des § 101a UrhG für eine Analogie, wonach
dem Verletzten, hier der Antragstellerin, die Aufklärung bereits erfolgter und die
Verhinderung weiterer Verletzungshandlungen ermöglicht werden soll.

Der Antragsgegner hat dem Verletzer den technischen Zugang zum Internet
vermittelt und damit bewusst eine Voraussetzung für die Verletzung eröffnet.
Andere Interessen, wie datenschutzrechtliche Verpflichtungen, könnten im
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 101a UrhG ausreichend
berücksichtigt werden. Dabei betrifft das Auskunftsverlangen personenbezogene
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Daten i.S.d. Bundesdatenschutzgesetzes, jedoch ist nicht das
Fernmeldegeheimnis berührt, § 88 Abs. 2 Telekommunikationsgesetz (TKG).
Geschützt sind nur die sog. Verbindungsdaten eines Kommunikationsvorgangs.
Die Antragstellerin begehrt aber die Mitteilung des Namens und der Anschrift des
Server-Betreibers, also der sog. Bestandsdaten im Sinne des § 95 TKG, welche für
sich genommen nicht dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses unterfallen.

Urteil des LG Hamburg vom 7.September 2004, Az. 308 O 264/04
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